
  

 

 
Stellungnahme 
Vorhaben ÖPNV, Haltestelle Möbeldorf-Höffner 

Sehr geehrter Herr Kallweit, 

im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Planung des o.g. Bauvorha-

bens forderten Sie mich am 05. März 2025 um eine Zuarbeit auf. Grund-

lage meiner Stellungnahme ist die DIN 18040-3: Barrierefreies Bauen, 

Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum. Grundsätzlich gehe ich davon aus, 

dass diese allgemeine Norm bereits bei der Planung und dann auch bei 

der Projektausführung Berücksichtigung findet. Fazit: Der vorliegende 

Entwurf berücksichtigt die Erfordernisse einer barrierefreien ÖPNV 

Bushaltestelle. 

 

*** Bereits seit 2002 fordert das Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGG): „[…] öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförde-

rungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr sind […] barriere-

frei zu gestalten.“ (vgl. § 8 Abs. 2 BGG). Eine Novellierung des Perso-

nenbeförderungsgesetzes (PbefG) zum 01.03.2013 verpflichtete die 

Aufgabenträger, die „[…] Belange der in ihrer Mobilität oder senso-

risch eingeschränkten Menschen […]“ zu berücksichtigen. Erklärtes 

Ziel ist „[…] eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen […]“ (vgl. 

§ 8 Abs. 3 PbefG).  

         

 

18. März 2025 
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Das genannte Ziel des Gesetzgebers einer vollständigen Barrierefreiheit wird in der Praxis u.a. er-

reicht, wenn die Haltestellen entsprechend durch einen Fußweg erreichbar sind. Die fußläufigen 

Zuwegungen der beiden Haltestellen finden nur bedingt Berücksichtigung. Eine barrierefreie Halte-

stelle ist nur so gut, wie ihre Erreichbarkeit, bzw. ohne eine entspr. Zuwegung ist die Haltestelle per 

se nicht barrierefrei. Ich bitte Sie dies bei der Planung zu berücksichtigen. 

Die Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung ist ein 

umfangreicher Prozess. Das geplante Projekt ist ein wichtiges Vorhaben für mehr Inklusion in Cott-

bus/Chóśebuz. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 
Dr. Normen Franzke 

 

 

 


